
Marktplatz 23, 91710 Gunzenhausen 

Bekanntmachung Nr. 22/2025 

Bundestagswahl am Sonntag, 23. Februar 2025 
Unterrichtung der Wahlvorsteher, deren Stellvertreter und der  
Schriftführer 

Gemäß § 6 Abs. 5 BWO sind die Mitglieder der Wahlvorstände rechtzeitig vor dem Wahltag 
über ihre Aufgaben zu unterrichten, so dass ein ordnungsgemäßer Ablauf der Wahlhandlung 
und der Ermittlung und Feststellung des Wahlergebnisses gesichert ist. 

Die Einweisung der Briefwahlvorsteher, deren Stellvertreter und Schriftführer
(Briefwahl I bis XII) findet am 

Dienstag, 18. Februar 2025 um 18:00 Uhr 
in der Stadthalle, Isle-Platz 1, Gunzenhausen, 

und die Einweisung der Wahlvorsteher, deren Stellvertreter und Schriftführer für die 
Urnenwahlbezirke (1 bis 22) am 

Dienstag, 18. Februar 2025 um 19:30 Uhr 
in der Stadthalle, Isle-Platz 1, Gunzenhausen, 

statt. Um zahlreiche Teilnahme wird gebeten. 

Stadt Gunzenhausen 
- Hauptamt - 

Es gilt die amtliche Bekanntmachung durch 
Aushang bei der Stadt Gunzenhausen sowie 
durch die Veröffentlichung im Altmühl-Boten 


